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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Ufieri.

Montag, den 28 Juli 1800. Erstes Quartal. Den 9 Thermidor VIII.

Vollziehungs-Ausschuß.
Der Vollziehungsausschuß, auf die Berichte des

Ministers der Künste und Wissenschaften und des Fi-
„anzministers, über die dem Bürger Pestalozzi zum

Behufe seines Erziehungsinstituls in Burgdorf von

Seite des Staats zu bewilligende Unterstützung,

beschließt:
r. Dem Bürger Pestalozzi soll die Wohnung im

Schlosse zu Burgdorf zu einer Erziehungsanstalt

unentgeltlich eingeräumt werden.

2. Ferner sollen ihm unentgeltlich vier Klafter Holz
jährlich gegeben werben,

z. Auf sein Verlangen soll ihm der zur Anpflanzung
von Genüssen nöthige Platz in den Schloßgärten
abgetreten werden.

4. Die bey einer Spczialrequisition zufammengebrach-
ten Betten soll die Verwaltungskammer aus den

Zimmern, deren der Bürger Pestalozzi bedürftig
ist, wegrüumcn lassen.

Dem Minister der Finanzen und dem der Künste
und Wissenschaften ist die Vollziehung dieses Be-
schlusscs aufgetragen.

Bern, den az. July 1800.
Der Präsident des Vollz. Ausschusses,

(Sign.) Savary.
Im Namen des Vollziehungsausfchusses

Der Interims - Gen. Sccretär.
(Sign.) Briatte.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 18. Juni.

(Fortsetzung.)
Cartier will einen solchen Zusatz wohl zugeben,

wünscht aber, denselben sorgfältig zu bestimmen, um

den Wirthen, zum Nachtheil der Metzger, nicht zu
viel Rechte einzuräumen.

Hammer stimmt Secretan bey, und will hierüber
die Wirthe nicht mehr einschränken, als andere Bürger,
indem sie schon hinlänglich beschwert sind. — Secre-
tans Antrag wird angenommen.

Der Senat bezeugt dem grossen Rath seinen Wunsch,
die vereinigte Commißion beyder Räthe unverweilt mit-
telst eines Beschlusses, aufgelöst zu sehen.

Escher fodert, daß der grosse Räch dem Senat
sein Mißfallen bezeuge, über seine häufigen constitutions,
widrigen Einladungen.

Carmintran fodert Tagesordnung über diese

Botschaft, und Host, die unnütze Zehnercommißion
werde von selbst ihre Auflösung fodern.

Billeter. Ein in konstitutioneller Schritt führt
zu dem zweiten. Hätten wir keine konstitutionswie

drige Zehnercommißion ernennt, so wäre der Senat
nicht in den Fall gekommen, diese constitutionswidrige
Einladung zu machen. Er fodert bestimmt Auflösung

dieser gefährlichen Commißion.

Graffindet, da der Senat mit uns diese Com,
mißion ernannte, so habe er wohl ein «welches Recht

zu einer solchen Einladung, deren er entsprechen will.
Man geht zur Tagesordnung über diese Botschaft,

und auf Billeters Antrag wird die vereinigte Com-

mißion aufgelöst.

Der Vollziehnngsausschuß übersendet den Verbal«

prozeß des Verkaufs der der Nation zustehenden Ze,

hendscheuer zu Liestal. — Dieser Gegenstand wird an
eine Commißion gewiesen, in die geordnet werden:

Gysi,"Debon und Schwab.
Der Vollziehnngsausschuß übersendet zufolge der Ein,

ladung vom 28. April, die Tabelle der bis den isten

Jenner verkauften Nationalgüter, deren Verkäufe ra«
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